
3745 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. November 1989 betreffemd ein Bundes

gesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert wird (16. StVO-Novelle) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 1077/NR der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 

dem Gesetzentwurf in 1077/NR der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

In Z 3 (§ 44 Abs. 2) werden folgende Abs. 2a und 2b eingefügt: 

"(2a) Bezieht sich eine Verordnung (§ 43) einer Landesregierung auf das ganze 

Landesgebiet, ist die Verordnung zusätzlich zur Kundmachung nach den einschlä

gigen gesetzlichen Vorschriften (Abs. 2) an allen für den Kraftfahrzeugverkehr 

bestimmten Straßen, die die Landesgrenzen überschreiten, unmittelbar an der 

Landesgrenze durch geeignete Hinweistafeln zu verlautbaren. Für solche Hinweis

tafeln sind insbesonders auch die im § 52 angeführten Straßenverkehrszeichen 

heranzuziehen. Auf solchen Hinweistafeln oder auf einer Zusatztafel ist der 

zeitliche und örtliche Geltungsbereich der Verordnung anzugeben. 

(2b) Bei Verordnungen (§ 43 Abs. 2 lit. a) einer Bezirksverwaltungsbehörde, die sich 

durch Straßenverkehrszeichen nicht ausdrücken lassen, gelten für die Kundmachung 

die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Der Inhalt solcher Verordnungen ist 

zusätzlich zur Kundmachung durch Hinweistafeln am Beginn der von der Verord

nung betroffenen Straßenstrecke zu verlautbaren. Für solche Hinweistafeln sind 

insbesonders auf die im § 52 angeführt~n Straßenverkehrszeichen heranzuziehen. 

Auf solchen Hinweistafeln oder auf einer Zusatztafel ist auch die entsprechende 

FundsteIle im Kundmachungsorgan hinzuweisen." 

Nach der Z 3 wird eine neue Z 3a ange fügt: 

3a. § 44 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Sonstige Verordnungen, die von einer anderen als in Abs. 2 genannten Behörde auf 

Grund des § 43 erlassen werden und sich durch Straßenverkehrszeichen nicht 

ausdrücken lassen, werden durch Anschlag auf der Amtstafel der Behörde kundge

macht und gelten nur für Personen, die im örtlichen Wirkungsbereich der Behörde 

ihren Wohnsitz oder ihre Betriebsstätte haben." 
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